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§ 20 WG 2001 Grundwehrdienst
 WG 2001 - Wehrgesetz 2001

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.07.2024

§ 20.

Zur Leistung des Grundwehrdienstes sind alle Wehrp.ichtigen verp.ichtet. Der Zeitpunkt, an dem dieser

Präsenzdienst erstmalig anzutreten ist, hat vor Vollendung des 35. Lebensjahres des Wehrp.ichtigen zu liegen. Die

Wehrp.ichtigen sind, sofern militärische Rücksichten nicht entgegenstehen, nach Möglichkeit zum Grundwehrdienst

innerhalb von sechs Monaten nach ihrer jeweiligen Heranziehbarkeit zu diesem Präsenzdienst einzuberufen. Der

Grundwehrdienst dauert sechs Monate. Die Dauer von Wehrdienstleistungen in einem Dienstverhältnis nach § 1 Abs. 3

Z 2 und einem Auslandseinsatzpräsenzdienst nach § 19 Abs. 1 Z 8 sind auf die Dauer des Grundwehrdienstes

anzurechnen.
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